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Der Umgang mit internationalen Terroristen
als Versicherungsnehmern
Dr. Andreas Müller, Rechtsanwalt, Köln*

(VersR 2004, 1239–1242)

I. Die Ausgangssituation

1. Könnte Osama bin Laden in Deutschland eine Le-
bensversicherung abschließen und so Gelder des Al-
Qaida-Netzwerks Gewinn bringend anlegen oder so sein
– erhöhtes – persönliches Risiko absichern? Wohl
kaum, zumal wenn Osama bin Laden mit seinem aus
den Medien bekannten Konterfei und unter Klarnamen
auftritt. Bei einer Person namens Youssef Nada mit
Wohnsitz in der Schweiz, einem Khalid al-Fawaz, gebo-
ren in Großbritannien, oder bei einem Herrn namens Ali
Ahmed Yousaf, Inhaber eines schwedischen Passes,
wäre diese Frage nicht so leicht zu beantworten. Die
Gemeinsamkeit aller genannten Personen besteht darin,
dass sie offiziell laut EU-Verordnungen als internationale
Terroristen mit dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban
in Verbindung stehen. Während einige Personen, wie
Osama bin Laden, aus den Medien als internationale
Top-Terroristen bekannt sind, sind eine Vielzahl von Na-
men, Decknamen und Identitäten von natürlichen und
juristischen Personen, die dem Terrornetzwerk nahe ste-
hen, einer breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt.
Sie können, zumal wenn sie EU-Bürger sind oder sich in
Mitgliedstaaten der EU legal aufhalten, nahezu unbehel-
ligt operieren und wie jeder Bürger Rechts- und Finanz-
geschäfte tätigen.

2. Seit den Ereignissen des 11. September 2001 haben
die Vereinten Nationen und die EU gesetzliche Maßnah-
men getroffen, die das dargestellte Szenario und weiter
gehende Möglichkeiten finanzieller Aktivitäten von Terro-
risten und terroristischen Vereinigungen im weitesten
Sinn unterbinden sollen.

Im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik der EU (GASP) bestehen Sanktionsmechanis-
men, die lange Zeit in erster Linie Handels- und Ausfuhr-
verbote für bestimmte Produkte betrafen. Dies galt ins-
besondere für Waffenembargos.

3. Der Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik ist in Art. 11 des Vertrags über die EU (EUV)1

insbesondere dahin gehend definiert, die Sicherheit der
Union in allen Formen zu stärken und den Frieden und
die internationale Sicherheit entsprechend den Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen zu wahren.

4. Die EU hat seit dem 11. September 2001 eine neue
Sanktionsform kreiert, um restriktive Maßnahmen zur
Bekämpfung des Terrorismus im Allgemeinen und gegen
bestimmte Personen und Organisationen, die mit Osa-
ma bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban
in Verbindung stehen, im Besonderen EU-weit durchzu-
setzen.

5. Diese Maßnahmen sind in der Öffentlichkeit weitge-
hend unbekannt. Dies gilt in besonderem Maß auch in
der Versicherungswirtschaft sowie im gesamten Finanz-
dienstleistungssektor, obwohl diese Bereiche gerade
Adressaten der EU-Gesetzgebung sind. Die restriktiven
Maßnahmen der EU zielen darauf ab, einerseits das
Vermögen oder Vermögenswerte von Terroristen und
terroristischen Organisationen einzufrieren und anderer-
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seits diesen Personenkreis erst gar nicht in die Lage zu
versetzen, finanzielle Transaktionen – wozu auch die
Begründung von Ansprüchen, speziell auch Versiche-
rungsleistungen, zählt – zu realisieren. Das Wissensdefi-
zit bei Anbietern von Versicherungsdienstleistungen zu
diesem Themenkomplex ist sehr groß. Noch größer
dürfte das Anwendungsdefizit sein, die für jedermann
verbindlichen gesetzlichen Vorgaben der EU durch Kon-
trollen und Datenabgleiche in die Praxis umzusetzen.

Dieser Beitrag soll helfen, dieses Defizit abzubauen und
die Sensibilität für dieses wichtige Thema, das die ge-
samte Versicherungs- und Finanzwirtschaft aller Voraus-
sicht nach in verstärktem Maß noch über Jahre beschäf-
tigen wird, zu schärfen.

II. Die Ausgangslage

Gestützt auf die Art. 60, 301 und 308 EGV (Maßnahmen
der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik im Ka-
pital- und Zahlungsverkehr) wurde bereits zwei Monate
nach den Ereignissen des 11. September 2001 die Ver-
ordnung (EG) Nr. 2580/2001 über spezifische, gegen
bestimmte Personen und Organisationen gerichtete res-
triktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus
erlassen2.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am 28. 11.
2001 in seiner Resolution 1373 (2001) beschlossen,
dass alle Staaten Gelder und sonstige finanzielle Vermö-
genswerte oder wirtschaftliche Ressourcen von Perso-
nen einfrieren sollten, die terroristische Handlungen be-
gehen, zu begehen versuchen oder sich an deren Be-
gehung beteiligen oder diese erleichtern. Auch der Euro-
päische Rat hat erklärt, dass die Verhinderung der Fi-
nanzierung des Terrorismus ein entscheidender Aspekt
im Kampf gegen den Terrorismus ist und hierzu die erfor-
derlichen Maßnahmen gegen alle Formen der Finanzie-
rung terroristischer Aktivitäten zu treffen seien3.

Wenig später folgte am 27. 5. 2002 die Verordnung (EG)
Nr. 881/20024.

III. Die Verordnung (EG) Nr. 2580/2001

1. Kern der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001, die gem.
Art. 249 EGV unmittelbar in allen Mitgliedstaaten der EG
gilt und anzuwenden ist, ist deren Art. 2. Hiernach wer-
den Gelder, alle finanziellen Vermögenswerte und wirt-
schaftliche Ressourcen eines näher bestimmten Kreises
von Personen und Organisationen, die im Verdacht der
Unterstützung von Terroristen stehen, eingefroren. Da-
bei muss es sich nicht zwangsläufig um Gelder oder
andere finanzielle Vermögenswerte und wirtschaftliche
Ressourcen handeln, die im Eigentum des näher defi-
nierten Personenkreises stehen; ausreichend ist, dass
diese finanziellen Mittel von ihnen verwahrt werden5.

2. Um zu verhindern, dass dem Kreis der unter diese
Verordnung fallenden Personen und Organisationen
auch andere finanzielle Mittel, die nicht notwendigerwei-
se in deren Eigentum stehen oder von ihnen verwahrt
werden, zufließen und damit die finanzielle Unterstüt-
zung von Terroristen und terroristischen Vereinigungen
unmöglich zu machen, ist es auch untersagt, direkt oder
indirekt Gelder, andere finanzielle Vermögenswerte und
wirtschaftliche Ressourcen dem unter die Verordnung
fallenden Personenkreis bereitzustellen6.

Einer Person oder Vereinigung, die im Verdacht steht,
terroristische Handlungen auszuführen oder Terroristen
oder terroristische Vereinigungen zu unterstützen, und
die zu ihren eigenen Gunsten beispielsweise Gelder in
einer Lebensversicherung anlegt, dürfen diese Finanz-
mittel nach Art. 2 Abs. 1 a der Verordnung (EG) Nr. 2580/
2001 nicht ausgezahlt werden, diese bleiben eingefro-

ren. Ebenso verhält es sich, wenn eine unter den per-
sönlichen Anwendungsbereich der Verordnung fallende
Person oder Vereinigung nicht selbst das Geld bei einer
Versicherung angelegt hat, sondern Begünstigte solcher
Versicherungsleistungen ist, was insbesondere bei Le-
bensversicherungen sehr leicht der Fall sein kann.

3. Der Begriff des „Einfrierens“ ist zweckorientiert zu be-
stimmen. Einfrieren von Geldern, anderen finanziellen
Vermögenswerten und wirtschaftlichen Ressourcen meint
die Verhinderung jeglicher Form von Bewegungen,
Transfers, Veränderungen, Verwendung von Geldmitteln
und auch den Handel mit ihnen. Jedwede Form eines
Transfers, Eigentums-, Besitz- oder Eigenschaftswech-
sels sowie jede Änderung einer Zweckbestimmung, mit
denen eine Nutzung der Mittel einschließlich der Vermö-
gensverwaltung ermöglicht wird, soll durch das Einfrieren
unterbunden werden7. Damit wird beispielsweise auch
die Ablösung von Darlehensverbindlichkeiten mittels ei-
ner Lebensversicherung unterbunden.

4. Wer unter den persönlichen Anwendungsbereich der
Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 fällt, ist in einer entspre-
chenden Liste der natürlichen oder juristischen Perso-
nen, Vereinigungen oder Körperschaften näher definiert.
Es handelt sich um Personen, Vereinigungen oder Kör-
perschaften, von denen angenommen wird, dass diese
eine terroristische Handlung begehen oder zu begehen
versuchen oder sich an deren Begehung beteiligen oder
diese erleichtern werden.

In dieser Liste sind die Namen des betreffenden Kreises
natürlicher und juristischer Personen oder Vereinigun-
gen im weitesten Sinn aufgeführt. Daneben sind dieser
Liste auch weitere Kennzeichnungsmerkmale wie Alias-
Namen, Adressen, zum Teil Reisepassnummern, Ge-
burtsorte etc. zu entnehmen. Was die Anwendung sehr
viel schwieriger gestaltet ist die Tatsache, dass es sich
um einen Personenkreis handelt, der weitgehend dem
arabischen Sprachraum entstammt und deshalb eindeu-
tige Schreibweisen in lateinischer Schrift weitgehend
nicht definierbar sind. Hinzu kommt, dass die Daten
nicht einem definierten Ordnungssystem wie Name, Vor-
name, Anschrift, Wohnort, Geschäftssitz etc. zugeordnet
sind. Die Liste der unter die Verordnung fallenden Perso-
nen und Institutionen ist vielmehr Ausdruck einer gewis-
sen Orientierungslosigkeit der Datenerfassung und -be-
reitstellung. Damit wird dem Anwenderkreis dieser Ver-
ordnung die Arbeit alles andere als erleichtert. Hieraus
ergibt sich eines der maßgeblichen Probleme bei der
Gesetzesanwendung in der Praxis durch die betroffenen
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen
als eine der maßgeblichen Zielgruppen der Gesetzesan-
wender.

Diese Liste der unter die Verordnung fallenden Per-
sonen und Vereinigungen wird ständig in Abstimmung
mit der US-Administration und den Vereinten Nationen
aktualisiert. Aktualisierungen erfolgten bisher meist vier-
teljährlich durch Veröffentlichung im Amtsblatt der EU8.
Selbst wenn – was derzeit testweise geschieht – die
Daten in elektronischer Form zur Verfügung stehen, ist
damit ein automatischer Datenabgleich nicht gewähr-
leistet.

2 ABlEG L 344 S. 70 vom 28. 12. 2001.
3 ABlEG L 344 S. 70 vom 28. 12. 2001.
4 ABlEG L 139 S. 9.
5 Art. 2 Abs. 1 a Verordnung (EG) Nr. 2580/2001.
6 Art. 2 Abs. 1 b Verordnung (EG) Nr. 2580/2001.
7 Art. 1 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 2580/2001.
8 Vgl. ABlEG L 340 S. 63 vom 24. 12. 2003.
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5. Der sachliche Anwendungsbereich der Verordnung
(EG) Nr. 2580/2001 betrifft – wie bereits erwähnt – alle
Gelder, andere finanzielle Vermögenswerte und wirt-
schaftliche Ressourcen. Um diesen Anwendungsbereich
zu präzisieren, insbesondere die unbestimmten Rechts-
begriffe der finanziellen Vermögenswerte und wirtschaft-
lichen Ressourcen für die Praxis handhabbarer zu ge-
stalten, hat der Verordnungsgeber sinnvollerweise in
Art. 1 Begriffsbestimmungen vorangestellt. Gelder, an-
dere finanzielle Vermögenswerte und wirtschaftliche
Ressourcen sind Vermögenswerte jeder Art, unabhängig
davon, ob sie materiell oder immateriell und beweglich
oder unbeweglich sind und wie sie erworben wurden,
sowie Rechtsdokumente und andere Urkunden in jeder
Form – auch in elektronischer oder digitaler Form – zum
Nachweis des Eigentums oder der Beteiligung an die-
sen Vermögenswerten, u. a. Bankkredite, Reiseschecks,
Bankschecks, Zahlungsanweisungen, Anteile, Wertpa-
piere, Obligationen, Wechsel und Akkreditive9.

Zwar nicht ausdrücklich erwähnt, zählen auch Versiche-
rungsscheine und -policen hierzu. Schließlich sind Fi-
nanzdienstleistungen im Sinne dieser Verordnung alle
Dienstleistungen finanzieller Art, einschließlich aller Ver-
sicherungsdienstleistungen und versicherungsbezoge-
nen Dienstleistungen. Dies gilt ausdrücklich nach Art. 1
Abs. 3 i bis iv für Direkt-, Lebens-, Sach- und Rückversi-
cherungen sowie für Versicherungsvermittlungen, Versi-
cherungsmakler und -agenturen. Ebenso zählen hierun-
ter versicherungsbezogene Hilfsleistungen wie Bera-
tung, Versicherungsmathematik, Risikobewertung und
Schadensregulierung10.

6. Die Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 lässt Ausnahmen
des Verbots, Finanzdienstleistung für alle betroffenen
natürlichen oder juristischen Personen zu erbringen, zu.
Ausnahmen sind jedoch auf Einzelfälle begrenzt und
sollen dazu dienen, dass die betroffenen Personen zu-
mindest die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens,
etwa für Lebens-, Arzneimittel und Mietzinsen, decken
können. Dazu zählt auch die Zahlung von Pflichtver-
sicherungsprämien, Steuern und Kontoführungsgebüh-
ren11. Wurden Versicherungsverträge vor In-Kraft-Treten
der Verordnung Ende 2001 mit natürlichen oder juristi-
schen Personen, die der Verordnung unterfallen, abge-
schlossen und werden daraufhin nunmehr Versiche-
rungsleistungen fällig, so können auch diese auf einge-
frorene Konten innerhalb der EU geleistet werden. Die
Auszahlung dieser Gelder von den eingefrorenen Kon-
ten ist hingegen untersagt. Die Ausnahmen stehen unter
Genehmigungsvorbehalt. Da der europäische Gesetz-
geber damit zum Ausdruck bringt, dass solche Finanz-
leistungen der staatlichen Kontrolle des jeweiligen Mit-
gliedstaats unterliegen sollen, bedeutet dies aus bun-
desdeutscher Sicht, dass jedes rechtsgeschäftliche
Handeln, das gegen den Genehmigungsvorbehalt ver-
stößt, nach § 134 BGB nichtig ist.

Im Gegensatz zu anderen Mitgliedstaaten ist die natio-
nale Zuständigkeit in Deutschland auf zwei Behörden
aufgeteilt. Für das Einfrieren von Geldern ist die Deut-
sche Bundesbank, für den gesamten Bereich der Versi-
cherungen das BAV (jetzt: BaFin) zuständig12. Banken
wie Versicherungen kommt darüber hinaus eine Kon-
troll- und Überwachungsfunktion zu. Banken und Versi-
cherungsgesellschaften haben Angaben, die die Anwen-
dung dieser Verordnung erleichtern, der Deutschen Bun-
desbank oder dem BAV zu melden. Meldepflichtig ist
beispielsweise der Umstand, dass Gelder eingefroren
werden, aber auch allein die Tatsache, dass eine der
Verordnung unterfallende Person eine Versicherung ab-
schließt oder Versicherungsdienstleistungen für sich
oder Dritte in Anspruch nehmen will. Da Banken, Versi-
cherungen und sonstige Finanzdienstleister ausdrück-

lich nach der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 zur Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank und dem
BAV aufgefordert sind13, stellt dies die Praxis vor nicht
unerhebliche Schwierigkeiten.

Bei der Vielzahl der täglich vorgenommenen Abschlüsse
von Versicherungen und Auszahlungen von Versiche-
rungsleistungen ist die Überprüfung, ob hiermit nicht zu-
gleich Terroristen oder terroristische Vereinigungen un-
terstützt werden, bislang kaum zu bewerkstelligen. Ins-
besondere fehlt es den Banken und Versicherungsunter-
nehmen sowie Versicherungsmaklern an der hierfür
erforderlichen Spezialsoftware zum Abgleich ihrer Per-
sonendatenbestände. Stattdessen wird in der Praxis die-
se wichtige Aufgabe zur Eindämmung der finanziellen
Ressourcen von Terroristen und terroristischen Vereini-
gungen häufig dem „Geldwäschebeauftragten“ des je-
weiligen Finanzdienstleisters überantwortet. Eine solche
Verlegenheitslösung sollte zukünftig der Vergangenheit
angehören.

IV. Verordnung (EG) Nr. 881/2002

1. Während die EU-Kommission in der Verordnung (EG)
Nr. 2580/2001 noch allgemein Terroristen und terroristi-
sche Vereinigungen im Visier ihrer finanziellen Sanktio-
nen hatte, wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 881/2002
speziell Personen und Organisationen, die mit Osama
bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in
Verbindung stehen, der Kampf angesagt14. Der Inhalt
und Anwendungsbereich dieser Verordnung ist in weiten
Teilen deckungsgleich mit den Vorschriften der Verord-
nung (EG) Nr. 2580/2001. Auch die Verordnung (EG)
Nr. 881/2002 enthält eine ständig aktualisierte Liste der-
jenigen Personen und Organisationen, die von den Fi-
nanzsanktionen betroffen sind.

2. Nach Art. 2 Verordnung (EG) Nr. 881/2002 werden
alle Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen der betref-
fenden Personen, Gruppen oder Organisationen einge-
froren. Darüber hinaus besteht – auch hier zeigt sich die
Parallele zur Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 – das Ver-
bot, solchen Personen, Gruppen oder Organisationen
Gelder direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen, da-
mit sichergestellt ist, dass dieser Personenkreis keine
Waren oder Dienstleistungen erwerben kann. Eine wis-
sentliche oder beabsichtigte Beteiligung an Aktivitäten,
deren Ziel oder Folge direkt oder indirekt die Umgehung
dieser finanziellen Restriktionen ist, wird ausdrücklich
durch die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 untersagt15.

3. Im Gegensatz zur Verordnung (EG) Nr. 2580/2001
wird im Rahmen einer nicht abschließenden Begriffsbe-
stimmung zur Erleichterung der Gesetzesanwendung
aufgezählt, was alles unter „Geldern“, „finanziellen Ver-
mögenswerten“ oder „wirtschaftlichen Vorteilen“ verstan-
den wird. Hierzu zählt neben Bargeld sämtliches Gutha-
ben bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, so-
mit auch bei Versicherungen, verbriefte Forderungen,
Zinserträge, Dividenden, Kredite, Bürgschaften, Ver-
tragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle Zusa-
gen wie Verbriefungen von Anteilen an Fondsvermögen.

Obwohl im Gegensatz zur Verordnung (EG) Nr. 2580/
2001 Versicherungen nicht ausdrücklich als Finanz-

9 Art. 1 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 2580/2001.
10 Art. 1 Abs. 3 i bis iv Verordnung (EG) Nr. 2580/2001.
11 Art. 5 Abs. 2 Nr. 2 a und b Verordnung (EG) Nr. 2580/2001.
12 Anh. zur Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 ABlEG L 106 vom

29. 4. 2003 S. 22.
13 Art. 4 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 2580/2001.
14 Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. 5. 2002

ABlEG L 139 S. 9.
15 Art. 4 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 881/2002.
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dienstleistungen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 881/
2002 genannt werden, müssen aufgrund dieses weit ge-
fassten Begriffs und der Zielsetzung der Verordnung jed-
wede finanzielle Transaktion und jedweder Zufluss finan-
zieller Mittel an natürliche oder juristische Personen oder
Organisationen, die dem Al-Qaida-Netzwerk oder den
Taliban nahe stehen, zu unterbinden, Versicherungen in
den Anwendungsbereich mit einbezogen werden. Aus
der Tatsache, dass Versicherungsdienstleistungen in der
Verordnung (EG) Nr. 2580/2001, nicht aber in der Ver-
ordnung (EG) Nr. 881/2002 explizit genannt sind, kann
jedenfalls nicht im Umkehrschluss gefolgert werden,
dass insoweit Versicherungen vom persönlichen und
sachlichen Anwendungsbereich der Verordnung (EG)
Nr. 881/2002 ausgenommen sind.

4. Wie bei der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 sieht
auch die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 die Benachrich-
tigungspflicht gegenüber den nationalen Aufsichtsbehör-
den vor. Hieraus folgt, dass Banken, Versicherungen
und Finanzdienstleister die Einhaltung der Verordnung
durch geeignete Maßnahmen sicherstellen müssen, da
ihnen weitestgehend finanzielle Transaktionen mit dem
betroffenen Personenkreis gesetzlich untersagt sind. Die
in Deutschland zuständige Kontrollbehörde ist die Deut-
sche Bundesbank16. Insoweit wurde die Aufspaltung der
Zuständigkeiten, wie sie die Verordnung (EG) Nr. 2580/
2001 vorsieht, aufgegeben. Auch hieraus kann nicht ge-
schlossen werden, dass insoweit Versicherungsdienst-
leistungen nicht vom sachlichen Anwendungsbereich
der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 erfasst sind, da es
sich lediglich um eine exekutive Aufgabenzuweisung der
Bundesrepublik Deutschland handelt, die auf den sachli-
chen Anwendungsbereich, wie er vom EU-Gesetzgeber
definiert wird, keinen Einfluss hat.

V. Fazit

Die Bekämpfung des internationalen Terrorismus hat
das Alltagsgeschäft der Finanzdienstleister erreicht. Ter-
rorismusbekämpfung ist seit dem 11. September 2001

nicht mehr ausschließlich eine Aufgabe von Polizei, Mili-
tär und nationalen Sicherheitsbehörden, sondern auch
Teil des täglichen Geschäfts von Banken, Versicherun-
gen, Versicherungsmaklern und sonstigen Finanzdienst-
leistern. Zumindest ist dies die ausdrückliche Zielset-
zung der EU, die durch Auferlegung von Kontroll- und
Sanktionspflichten die private Finanzwirtschaft in das
Anti-Terror-Netzwerk einbindet.

Die Auferlegung dieser zusätzlichen Pflichten mögen
Banken und Versicherungen als weitere Last, die mit
zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden ist, emp-
finden. Sie werden sich jedoch angesichts des poli-
tischen, gesetzlichen und nicht zuletzt moralischen
Drucks diesen Verpflichtungen nicht entziehen können.
Im Gegenteil: Es steht zu erwarten, dass je länger der
internationale Terrorismus die Welt in seinem Bann hält,
der Kreis der Verpflichtungen größer statt kleiner wird.
Dem haben die Banken und Versicherungen durch ge-
eignete Maßnahmen Rechnung zu tragen.

Bislang wurde dieses Thema entweder ignoriert oder
diesem Thema nicht der notwendige Stellenwert einge-
räumt. Hier ist ein dringender Handlungsbedarf gege-
ben. Die gesamte Branche muss durch geeignete Maß-
nahmen den juristischen Anforderungen des EU-Rechts
Rechnung tragen. Deshalb ist es erforderlich, geeignete
technische, organisatorische und personelle Maßnah-
men zu ergreifen, die sicherstellen, dass die EU-recht-
lichen Vorgaben wirksam und zeitnah durch juristische
und EDV-Experten in die Praxis umgesetzt werden. Kein
Finanzdienstleister kann es sich seit der Geltung der
Anti-Terror-Verordnungen leisten, durch seine Nachläs-
sigkeit internationalen Terroristen und Terrororganisatio-
nen finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen und damit
womöglich in die Schlagzeilen der Weltöffentlichkeit zu
gelangen.

16 Anh. II zur Verordnung (EG) Nr. 881/2002.
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